
Baden-Württemberg 

1.3.1 Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Freistaate Baden  

[Badisches Konkordat] 

Vom 12. Oktober 1932 (Bad. GVBl. 1933 S. 20), Vertragsgesetz vom 9. Dezember 1932 (Bad. 

GVBl. 1933, S. 19) 

Präambel 

Seine Heiligkeit Papst Pius XI. und das Badische Staatsministerium, die in dem Wunsche einig sind, 

die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche in Baden und dem Badischen Staat den 

veränderten Verhältnissen anzupassen, haben beschlossen, sie in einem förmlichen Vertrage 

(Konkordat) dauernd zu ordnen. Zu diesem Zwecke haben Seine Heiligkeit zu Ihrem 

Bevollmächtigten Seine Eminenz den Hochwürdigsten Herrn Kardinal Eugen Pacelli, Ihren 

Staatssekretär, und das Badische Staatsministerium zu seinen Bevollmächtigten den Herrn Badischen 

Staatspräsidenten und Minister der Justiz Dr. Josef Schmitt, den Herrn Badischen Minister des Kultus 

und Unterrichts Dr. Eugen Baumgartner und den Herrn Badischen Minister der Finanzen Dr. Wilhelm 

Mattes ernannt, die nach Austausch ihrer für gut befundenen Vollmachten folgende Bestimmungen 

vereinbart haben: 

Artikel I [Staatlicher Schutz der Bekenntnisfreiheit und der Religionsausübung] 

Der Badische Staat wird in Anwendung der Verfassung des Deutschen Reiches und der Verfassung 

des Freistaates Baden der Freiheit des Bekenntnisses und der Ausübung der katholischen Religion den 

gesetzlichen Schutz gewähren. 

Artikel II [Zirkumskription und Organisation der Erzdiözese Freiburg i.Br.] 

1. Die gegenwärtige, auf der Bulle Provida solersque vom 16. August 1821 und auf der Bulle Ad 

Dominici gregis custodiam vom 11. April 1827 beruhende Zirkumskription und Organisation der 

Erzdiözese Freiburg i. Br. bleibt bestehen, insoweit sich nicht aus diesem Konkordat Änderungen 

ergeben.  

2. Dem Erzbischöflichen Stuhl in Freiburg i. Br. verbleibt der Metropolitancharakter. Das Domkapitel 

zu Freiburg i. Br. bleibt Metropolitankapitel.  

3. Zur Oberrheinischen Kirchenprovinz gehören das Erzbistum Freiburg i. Br. und die Bistümer 

Rottenburg und Mainz.  

4. Das Metropolitankapitel in Freiburg i. Br. besteht aus dem Domprobst, dem Domdekan und fünf 

weiteren residierenden Domkapitularen.  

5. Die Dignitäten des Domkapitels verleiht der Hl. Stuhl auf Ansuchen des Erzbischofs im  

Einvernehmen mit dem Domkapitel bzw. abwechselnd auf Ansuchen des Domkapitels im Benehmen 

mit dem Erzbischof.  

6. Die Besetzung der Kanonikate und der Dompräbenden geschieht durch freie Ernennung seitens des 

Erzbischofs abwechselnd nach Anhörung und mit Zustimmung des Domkapitels. Die Abwechslung 

findet bei der Ernennung der residierenden Domkapitulare und der Ehrendomherrn gesondert statt.  

7. Bei Ausübung der in Artikel II umschriebenen Rechte des Domkapitels wirken vier nicht  



residierende Ehrendomkapitulare (canonici ad honorem) gleichberechtigt mit. Sie werden vom 

Erzbischof abwechselnd nach Anhörung und mit Zustimmung des Domkapitels ernannt.  

Artikel III [Bestellung eines neuen Erzbischofs] 

1. Nach Erledigung des Erzbischöflichen Stuhles reicht das Domkapitel dem Heiligen Stuhl eine Liste 

kanonisch geeigneter Kandidaten ein. Unter Würdigung dieser sowie der durch den Erzbischof jährlich 

einzureichenden Liste benennt der Heilige Stuhl dem Domkapitel drei Kandidaten, aus denen es in 

freier geheimer Abstimmung den Erzbischof zu wählen hat. Unter den drei Benannten wird 

mindestens ein Angehöriger der Erzdiözese Freiburg i. Br. sein.  

2. Vor der Bestellung des vom Domkapitel zum Erzbischof Erwählten wird der Heilige Stuhl beim 

Badischen Staatsministerium sich vergewissern, ob gegen denselben seitens der Staatsregierung 

Bedenken allgemeinpolitischer Art bestehen. 

3. Bei der Aufstellung der Kandidatenliste und bei der Wahl wirken die in Artikel II genannten 

Ehrendomherren gleichberechtigt neben den residierenden Kapitularen mit. 

Artikel IV [Kirchliche Ämter; kirchliche Vermögensangelegenheiten; Kirchensteuern] 

1. Hinsichtlich der Errichtung und Umwandlung kirchlicher Ämter ist der Erzbischof von Freiburg 

völlig frei, falls für ihre Errichtung oder Umwandlung nicht neue Aufwendungen aus Staatsmitteln 

beansprucht werden. Die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung von 

Kirchengemeinden erfolgt nach Richtlinien, die mit dem Erzbischof vereinbart werden.  

2. Der Erzbischof besetzt sämtliche kirchlichen Ämter frei und unabhängig, vorbehaltlich der auf 

Privatrechtstiteln beruhende Patronate, welche künftig den zur Zeit geltenden Bestimmungen des 

kirchlichen Gesetzbuches unterstehen. Die Bestimmung von can. 1435 § 1 Ziff. 1 und 2 finden  

bezüglich der Kanonikate in der Erzdiözese Freiburg i. Br. keine Anwendung.  

3. Der Erzbischof ist berechtigt, die Vermögensangelegenheiten der Katholischen Kirche in Baden 

sowie ihrer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen durch eigene Satzung selbständig zu ordnen und 

nach Maßgabe dieser Satzung zu verwalten. Über die Bestimmungen des Badischen 

Kirchenvermögensgesetzes vom 7. April 1927 und des Badischen Stiftungsgesetzes vom 19. Juli 1918 

hinaus wird im Rahmen der verfassungsmäßigen Bestimmungen eine Einschränkung der kirchlichen 

Rechte in bezug auf die Vermögensverwaltung nicht erfolgen.  

4. Die Katholische Kirche in Baden hat das Recht, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach 

Maßgabe der Verfassung des Deutschen Reiches und der Verfassung des Freistaates Baden sowie der 

landesrechtlichen Bestimmungen Kirchensteuern zu erheben.  

Artikel V [Eigentum und andere Vermögensrechte] 

1. Das Eigentum und andere Vermögensrechte der Katholischen Kirche in Baden, ihrer öffentlich- 

rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie der Orden und religiösen Kongregationen, 

welche gegründet werden dürfen und die Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder einer 

juristischen Person des privaten Rechts nach den für alle Bürger geltenden Bestimmungen besitzen 

oder erlangen können, werden nach Maßgabe der Verfassung des Deutschen Reiches gewährleistet. 

2. Wenn staatliche Gebäude oder Grundstücke Zwecken der Kirche gewidmet sind, bleiben sie diesen 

unbeschadet etwa bestehender Verträge nach wie vor zum Genuss überlassen. Dem Badischen Staat 



bleibt aber das Recht vorbehalten, solche Gebäude oder Grundstücke durch andere gleichwertige 

Grundstücke im Benehmen mit dem Erzbischof auszutauschen. Ein Recht an diesen Grundstücken, 

soweit es nicht auf anderweitigen Rechtstiteln beruht, wird durch dieses Konkordat nicht erworben. 

3. Die bestehenden kirchlichen Eigentums- und Nutzungsrechte werden, soweit noch nicht geschehen, 

auf Verlangen der Kirche durch Eintragung in das Grundbuch gesichert werden. 

Artikel VI [Dotationen] 

1. Die Dotation des Erzbischöflichen Stuhles wird auf der bisherigen Bemessungsgrundlage gewährt.  

2. Die Dotationen für das Domkapitel und die Dompräbendare, der Aufwand für ihre Gebäude, der 

Beitrag zur Bestreitung der Kosten der Erzbischöflichen Kanzlei sowie für die kirchliche 

Vermögensverwaltung und deren Beaufsichtigung werden künftig insgesamt jährlich 356.000 RM - 

Dreihundertfünfundsechzigtausend Reichsmark - betragen.  

3. Der nach der bisherigen Rechtslage bestehende Anspruch auf Realdotation wird hierdurch nicht 

berührt.  

4. Bei Bemessung des Jahresbetrages wurde vom derzeitigen Stand der Aufwendungen des Badischen 

Staates für vergleichbare persönliche und sachliche Zwecke ausgegangen. Es besteht Einverständnis 

darüber, dass im Falle künftiger Änderungen in diesen Aufwendungen diese auf Verlangen eines 

Vertragsteiles bei der Zahlung berücksichtigt werden. 

5. Der staatliche Zuschuß zur Aufbesserung gering besoldeter Pfarrer sowie alle übrigen 

voranschlagsmäßigen, in Ziffer 1 und 2 dieses Artikels nicht erwähnten Leistungen des Staates an die 

Kirche werden von dieser vertraglichen Regelung nicht berührt. 

6. Für eine Ablösung der Staatsleistungen gemäß Artikel 138, Absatz 1 der Verfassung des Deutschen 

Reiches bleibt die bisherige Rechtslage maßgebend. 

Artikel VII [Voraussetzugen für die Bestellung geistlicher Würdenträger] 

1. Angesichts der in diesem Konkordat zugesicherten Dotation der Erzdiözese wird ein Geistlicher 

zum Ordinarium des Erzbistums Freiburg i. Br., zum Weihbischof, zum Domprobst, zum Domdekan 

oder zum Mitglied des Domkapitels oder des Ordinariats oder zum Dompräbendar oder zum Leiter 

oder Lehrer am Erzbischöflichen Priesterseminar und am Theologischen Konvikt nur bestellt werden, 

wenn er  

a) die deutsche Reichsangehörigkeit hat,  

b) ein zum Studium an einer deutschen Universität berechtigendes Reifezeugnis besitzt,  

c) ein mindestens dreijähriges philosophisch-theologisches Studium an einer deutschen staatlichen 

oder an einer deutschen kirchlichen Hochschule oder an einer päpstlichen Hochschule in Rom 

zurückgelegt hat.  

Bei kirchlichem und staatlichen Einverständnis kann von den in Absatz 1 zu a), b) und c) genannten 

Erfordernissen abgesehen werden, insbesondere kann das Studium an anderen deutschsprachigen 

Hochschule als den zu c) genannten anerkannt werden. 

2. Von der erfolgten Bestellung eines der in Absatz 1 genannten Geistlichen wird die zuständige 

kirchliche Stelle der Staatsbehörde, und mit besonderer Rücksicht auf Ziffer 1 dieses Artikels von den 



Personalien des betreffenden Geistlichen, alsbald Kenntnis geben. Ein staatliches Einspruchsrecht 

wird hierdurch nicht begründet. 

Artikel VIII [Dauernde Übertragung dfes Pfarramtes] 

1. Der Erzbischof wird an die Geistlichen, denen ein Pfarramt dauernd übertragen werden soll, die in 

Artikel VII, Absatz 1 zu a) - c) und an die sonstigen in der Pfarrseelsorge anzustellenden Geistlichen 

mindestens die dort zu a) und b) genannten Anforderungen stellen.  

2. Im Falle der dauernden Übertragung eines Pfarramtes wird der Erzbischof alsbald nach der 

Ernennung der Staatsbehörde von den Personalien des betreffenden Geistlichen mit besonderer 

Rücksicht auf Absatz 1 dieses Artikels Kenntnis geben. 

Artikel IX [Wiss. Ausbildung der Geistlichen der kath.-theol. Fakultät der Universität Freiburg] 

Für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen bleibt die katholisch-theologische Fakultät der 

Universität Freiburg i. Br., mit den zur Zeit des Vertragsabschlusses geltenden Rechten bestehen, 

unter besonderer Beachtung des Codex Iuris Canonici und der Constitutio Apostolica Deus 

Scientiarum Dominus vom 24. Mai 1931 mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen. Die 

Studienordnung an dieser Fakultät muss den kirchlichen Vorschriften gemäß und auch den 

Bedürfnissen der Seelsorge entsprechend im Einverständnis mit dem Erzbischof aufgestellt werden. 

Der Erzbischof ist berechtigt, für die Ausbildung der Kandidaten zum Priesteramt Konvikte und ein 

Priesterseminar zu unterhalten und in seinem Namen zu leiten. 

Artikel X [Berufung von Lehrern an der kath.-theol. Universität Freiburg] 

1. Bevor an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. jemand zur Ausübung 

des Lehramts berufen, zugelassen oder angestellt wird, muss der Erzbischof, bei Erledigung des 

Erzbischöflichen Stuhles der Erzbistumsverweser, gehört werden, ob gegen die Lehre oder den 

Lebenswandel oder die Lehrbefähigung des Vorgeschlagenen unter Angabe des Grundes 

Einwendungen erhoben werden. Im Falle einer derartigen Beanstandung wird die Berufung, Zulassung  

oder Anstellung nicht erfolgen. 

2. Dementsprechend wird die Staatsregierung im Falle einer seitens des Erzbischofs bzw. 

Erzbistumsverwesers erfolgten ernstlichen Beanstandung der Lehre oder des Lebenswandels oder der 

Lehrbefähigung eines an der katholisch-theologischen Fakultät angestellten Lehrers im Einvernehmen 

mit dem Erzbischof für einen den Lehrbedürfnissen entsprechenden Ersatz sorgen. 

Artikel XI [Religionsunterricht] 

Es besteht unter den Hohen Vertragschließenden Einverständnis darüber, dass der katholische 

Religionsunterricht an den Badischen Schulen nach Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 149
1
 der 

Verfassung des Deutschen Reiches ordentliches Lehrfach ist. 

Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Katholischen Kirche 

erteilt. 

Artikel XII [Meinungsverschiedenheiten] 

Die Hohen Vertragschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende  

                                                           
1
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Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieses Konkordats auf 

freundschaftliche Weise beseitigen. 

Artikel XIII [Inkrafttreten] 

1. Dieses Konkordat, dessen deutscher und italienischer Text gleiche Kraft haben, soll ratifiziert, und 

die Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald ausgetauscht werden. Es tritt mit dem Tage ihres 

Austausches in Kraft.  

2. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Konkordats treten die seinen Bestimmungen 

entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen außer Kraft. 

Schlussprotokoll
2
 

Zu Artikel III Abs. 1 

1. Für den Fall der Bestellung eines Coadjutors cum iure successionis für den Erzbischof von Freiburg 

wird der Heilige Stuhl im Benehmen mit der Badischen Staatsregierung vorgehen. 

2. Als Angehöriger der Erzdiözese Freiburg gilt auch ein aus der Erzdiözese stammender Geistlicher, 

der in derselben seine Studien ganz oder teilweise absolviert und wenigstens zeitweise im Dienste der 

Erzdiözese gestanden hat. 

Zu Artikel V 

Es besteht Übereinstimmung darüber, dass die Gründung von Orden und religiösen Kongregationen in 

Baden gemäß der Verfassung des Deutschen Reiches der Willensbestimmung der zuständigen 

kirchlichen Stelle überlassen bleibt. Ihre Rechtsstellung aber richtet sich nach Artikel V, Absatz 1 

dieses Konkordats. 

Zu Artikel VI Abs. 4 

Es besteht Einverständnis darüber, dass etwaige Änderungen im Personalbestande der Obersten 

Kirchenbehörde sowie der Erzbischöflichen Kanzlei und der Erzbischöflichen Vermögensverwaltung 

auf die in Artikel VI, Absatz 2 genannte Summe keinen Einfluß haben. 

Zu Artikel VI Abs. 5 

Es besteht Einverständnis darüber, dass auch die auf besonderen Rechtstiteln beruhenden staatlichen 

Leistungen für die sog. Kompetenzpfarreien und Kompetenzseelsorgestellen sowie die staatliche 

Baupflicht für solche Kirchengebäude und Pfarrhäuser von dieser vertraglichen Regelung nicht berührt 

werden. 

Zu Artikel VII Abs. 1 

Das an einer österreichischen staatlichen Universität zurückgelegte philosophisch-theologische 

Studium ist entsprechend den Grundsätzen gleichberechtigt, die für die deutschen Universitäten 

gelten. 

Zu Artikel IX 

Im Hinblick auf die in Artikel VII geforderte philosophisch-theologische Ausbildung wird der  
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Badische Staat dafür Sorge tragen, dass an der Universität Freiburg je eine Professur für Philosophie 

und Geschichte besteht, die mit je einer Persönlichkeit besetzt wird, welche für die einwandfreie 

Ausbildung der Theologiestudierenden geeignet ist. 

Zu Artikel X Abs. 1 S. 1 

Vor dem Berufungs- und Zulassungsverfahren wird der Erzbischof benachrichtigt und um seine 

Äußerung ersucht werden, für die ihm eine ausreichende Frist gewährt wird. In der Äußerung sind die 

gegen die Lehre oder den Lebenswandel oder die Lehrbefähigung des Vorgeschlagenen bestehenden 

Bedenken darzulegen; wie weit der Erzbischof in dieser Darlegung zu gehen vermag, bleibt seinem 

pflichtmäßigen Ermessen überlassen. 

Zu Artikel XI 

Einig in der Absicht und dem Willen, der Sicherheit und Festigung des religiösen Friedens in Baden 

zu dienen, wird er Freistaat Baden in Anwendung der Reichs- und Landesverfassung die bezüglich des 

Religionsunterrichts an den Badischen Schulen geltenden Rechte der Katholischen Kirche auch 

weiterhin aufrechterhalten. 

Zusatzprotokoll
3
 

Zu Artikel III Abs. 2 

1. Für den Fall eines seitens der Badischen Staatsregierung geltend gemachten Bedenkens 

allgemeinpolitischer Art soll der Versuch gemacht werden, gemäß Artikel XII des Konkordats zu einer 

Einigung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Badischen Staatsregierung zu gelangen; führt aber der 

vorgesehene Versuch zu keiner Einigung, dann ist der Heilige Stuhl frei, die Besetzung des 

Erzbischöflichen Stuhles in Freiburg zu vollziehen. Entsprechendes gilt auch für die im 

Schlussprotokoll Ziffer 1 zu Artikel III, Absatz 1 des Konkordats vorgesehene Bestellung eines 

Coadjutors cum iure successionis für den Erzbischof von Freiburg. 

2. Zwischen den Hohen Vertragschließenden besteht Einverständnis darüber, daß das in Art. V Abs. 2 

Satz 2 vorgesehene Austauschrecht des Staates sich nur bezieht auf die im Grundbuch als Eigentum 

des Staates (Domänenärar) eingetragene Grundstücke, an denen ein kirchliches Nutzungsrecht nicht 

besteht, und die nur guttatweise der Kirche zur Benutzung überlassen sind. Für den Fall eines nötig 

gewordenen Austausches muß das angebotene Grundstück in jeder Beziehung gleichwertig sein. 

 

 

1.3.2 Vereinbarung des Landes Baden-Württemberg mit der Erzdiözese Freiburg 

und mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart  

(Römisch-katholische Kirchenvereinbarung Baden-Württemberg – RkKiVBW) 

Vom 31. Oktober 2007 (GBl. 2008 S. 1), in Kraft seit 15. Juli 2008,  

Vertragsgesetz vom 8. Januar 2008 (GBl. 2008 S. 1) 

Zwischen dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch seinen Ministerpräsidenten,  

einerseits  
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und  

der Erzdiözese Freiburg, vertreten durch ihren Erzbischof  

sowie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, vertreten durch ihren Bischof  

andererseits  

wird mit Zustimmung des Heiligen Stuhles folgende Vereinbarung geschlossen:  

Artikel 1 Staatsleistungen  

(1) Die dauernden Verpflichtungen des Landes zu wiederkehrenden Leistungen an die Kirchen 

bleiben nach Maßgabe des Artikels 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in 

Verbindung mit Artikel 138 Absatz 1 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 

(RGBl. S. 1383) dem Grunde nach gewährleistet.  

(2) Das Land zahlt der Erzdiözese Freiburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart anstelle früher 

geleisteter Zahlungen für Zwecke des Kirchenregiments, der Pfarrbesoldung und -versorgung sowie 

anstelle anderer, früher auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhender Zahlungen einen 

Gesamtzuschuss.  

(3) Die Gesamtleistung beträgt für die Erzdiözese Freiburg  

a) im Jahre 2007 24.241.900 (in Worten: vierundzwanzigmillionenzweihunderteinund-

vierzigtausendneunhundert) Euro  

b) in den Jahren 2008 und 2009 jeweils 24.621.500 (in Worten: vierundzwanzigmillio-

nensechshunderteinundzwanzigtausendfünfhundert) Euro  

c) ab 1. Januar 2010 25.527.600 (in Worten: fünfundzwanzigmillionenfünfhundert-

siebenundzwanzigtausendsechshundert) Euro  

(4) Die Gesamtleistung beträgt für die Diözese Rotten-burg-Stuttgart  

1. als allgemeine Staatsleistungen  

a) im Jahre 2007 24.338.100 (in Worten: vierundzwanzigmillionendreihundert-

achtunddreißigtausendeinhundert) Euro  

b)  in den Jahren 2008 und 2009 jeweils 24.719.200 (in Worten: 

vierundzwanzigmillionensiebenhundertneunzehntausendzweihundert) Euro  

c)  ab 1. Januar 2010 25.629.000 (in Worten: fünfundzwanzigmillionensechs-

hundertneunundzwanzigtausend) Euro.  

2. als Staatsleistung für das Wilhelmsstift in Tübingen und für die bischöflichen 

Konvikte in Ehingen und Rottweil  

a) im Jahre 2007 1.057.300 (in Worten: einemillionsiebenundfünfzigtausend-

dreihundert) Euro  

b) im Jahre 2008 1.083.700 (in Worten: einemilliondreiundachtzigtausend-

siebenhundert) Euro  



c)  im Jahre 2009 1.105.400 (in Worten: einemillioneinhundertfünftausend-

vierhundert) Euro  

d) im Jahre 2010 1.127.500 (in Worten: einemillioneinhundertsiebenundzwanzig-

tausendfünfhundert) Euro  

e)  im Jahre 2011 1.150.000 (in Worten: einemillioneinhundertfünfzigtausend) 

Euro  

f)  ab 1. Januar 2012 1.173.000 (in Worten: einemillioneinhundertdreiund-

siebzigtausend) Euro  

(5) Unberührt bleiben die Verpflichtungen des Landes nach dem 2. Halbsatz des 

Schlussprotokolls zum Badischen Konkordat zu Artikel VI Absatz 5 (staatliche Baupflichten) und 

entsprechende Baupflichtregelungen in den ehemals württembergischen und hohenzollerischen 

Landesteilen.  

(6) Verändert sich aufgrund allgemeiner Besoldungsanpassungen die Besoldung der Beamtinnen 

und Beamten des Landes, so verändert sich ab 1. Januar 2011 die Höhe der Staatsleistungen gemäß 

Absatz 3 Buchstabe c) und Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe c) sowie ab 1. Januar 2013 die Höhe der 

Staatsleistungen gemäß Absatz 4 Nr. 2 Buchstabe f) entsprechend.  

(7) Der Gesamtbetrag der Staatsleistungen nach den Absätzen 3 und 4 wird in elf Monatsraten von je 

8,3 vom Hundert der (voraussichtlichen) Staatsleistungen – abgerundet auf den nächsten durch 10.000 

teilbaren Betrag – und einer Schlusszahlung in Höhe der Differenz zu dem nach den Absätzen 3 und 4 

jährlich zu zahlenden Betrag an die Kirchen ausgezahlt. Die Erzdiözese Freiburg verpflichtet sich, den 

daraus einzelnen Kirchenfonden und Pfründen zustehenden Anteil an diese weiterzuleiten. Eines 

Verwendungsnachweises bedarf es nicht.  

(8) Für eine Ablösung nach Maßgabe des Artikels 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 

Deutschland in Verbindung mit Artikel 138 Absatz 1 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. 

August 1919 bleibt die bisherige Rechtslage maßgebend.  

Artikel 2 Gebührenbefreiung für kirchliche Körperschaften und Einrichtungen  

Die auf Landesrecht beruhenden Befreiungen und Ermäßigungen von Kosten, Gebühren und Auslagen 

bleiben den Diözesen und ihren Gliederungen in gleichem Umfang wie dem Land erhalten.  

Artikel 3 Parität  

Sollte das Land in Verträgen mit anderen Religionsgemeinschaften über diese Vereinbarung 

hinausgehende Rechte oder Leistungen gewähren, werden die Parteien dieser Vereinbarung 

gemeinsam prüfen, ob wegen des Grundsatzes der Parität  Änderungen der Vereinbarung notwendig 

sind.  

Artikel 4 Auslegung der Vereinbarung und Anpassung, Aufgabenübertragung 

(1) Die Parteien dieser Vereinbarung werden eine in Zukunft zwischen ihnen etwa entstehende 

Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieser Vereinbarung auf 

freundschaftliche Weise beseitigen.  

(2) Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vereinbarungsinhalts maßgebend gewesen 

sind, sich seit Abschluss der Vereinbarung so wesentlich geändert, dass einer Partei das Festhalten an 



der ursprünglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so werden die Parteien sich bemühen, auf freund-

schaftliche Weise eine Anpassung des Inhalts der Vereinbarung an die geänderten Verhältnisse zu er-

reichen.  

(3) Überträgt das Land Aufgaben, die das staatskirchenrechtliche Verhältnis zu den Kirchen 

berühren, wirkt es auf die Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung hin.  

Artikel 5 Zustimmungserfordernisse und Inkrafttreten  

Diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung der Landesregierung und des Landtags von Baden-

Württemberg sowie der Zustimmung des Heiligen Stuhles. Sie tritt in Kraft, wenn das Land Baden-

Württemberg und die Apostolische Nuntiatur in Berlin im Namen des Hl. Stuhles ihre Zustimmung zu 

diesem Vereinbarungsinhalt durch einen Notenwechsel erklärt haben. Diese Noten sollen in Stuttgart 

ausgetauscht werden. Die Vereinbarung tritt am Tage nach diesem Austausch in Kraft. Der Zeitpunkt 

des Inkrafttretens wird im Gesetzblatt des Landes Baden-Württemberg, im Amtsblatt der Erzdiözese 

Freiburg und im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rot-tenburg-Stuttgart bekannt gemacht.  

Zu Urkund dessen ist diese Vereinbarung in dreifacher Urschrift unterzeichnet worden.  

Geschehen in Stuttgart am 31. Oktober 2007 Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 

Günther H. Oettinger  

Der Erzbischof von Freiburg Dr. Robert Zollitsch  

Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart Dr. Gebhard Fürst  

 

Schlussprotokoll zur Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und den 

katholischen Diözesen  

Bei der Unterzeichnung der am heutigen Tage geschlossenen Vereinbarung des Landes Baden-

Württem-berg mit der Erzdiözese Freiburg und der Diözese Rot-tenburg-Stuttgart sind folgende 

übereinstimmende Erklärungen abgegeben worden, die einen integrierenden Bestandteil der 

Vereinbarung bilden: 

Zu Artikel 1  

Zu Absatz 3 Buchstabe c und Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe c  

Der dort genannten Höhe der Staatsleistungen liegt eine angenommene Erhöhung des 

Grundgehaltssatzes und des Familienzuschlags der Eckperson (Schlussprotokoll zu Absatz 6) im Jahre 

2010 um 1,5 vom Hundert zugrunde. Sollte die tatsächliche Erhöhung des Grundgehaltssatzes und des 

Familienzuschlags der Eckperson im Jahre 2010 mindestens 2 vom Hundert betragen, so wird die dort 

genannte Höhe der Staatsleistungen um die sich aus der angenommenen Erhöhung des Grund-

gehaltssatzes und des Familienzuschlags der Eckperson im Jahre 2010 ergebende Erhöhung der 

Staatsleistungen vermindert und dieser Betrag entsprechend der Erhöhung der Besoldung im Jahr 2010 

gemäß Schlussprotokoll zu Absatz 4 erhöht.  

Zu Absatz 6  

Als Berechnungsgrundlage für Änderungen der Höhe der Staatsleistungen dient die Veränderung der 

Besoldung für das erste Beförderungsamt für den höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst 



(Besoldungsgruppe A 14 Bundesbesoldungsordnung, Dienstaltersstufe 6, verheiratet, zuzüglich der 

Zuführung zur Versorgungsrücklage [Eckperson]). Bei strukturellen Veränderungen des 

Besoldungsrechts ist die Berechnungsgrundlage durch Vereinbarung zwischen dem Kultusministerium 

im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und den (Erz-)Bischöflichen Ordinariaten so 

anzupassen, dass sich die Höhe der Staatsleistungen hierdurch nicht verändert.  

Stuttgart, den 31. Oktober 2007  

Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg  

Günther H. Oettinger  

Der Erzbischof von Freiburg  

Dr. Robert Zollitsch  

Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart  

Dr. Gebhard Fürst 

 

 

 

1.3.3 Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit der Evangelischen Landeskirche 

in Baden und mit der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 

(Evangelischer Kirchenvertrag Baden-Württemberg – EvKiVBW) 

Vom 17. Oktober 2007 (GBl. 2008 S. 2), in Kraft seit 10. April 2008,  

Vertragsgesetz vom 8. Januar 2008 (GBl. 2008 S. 1) 

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Ministerpräsidenten, 

(im Folgenden: Das Land) 

und 

die Evangelische Landeskirche in Baden, vertreten durch den Landesbischof, 

und 

die Evangelische Landeskirche in Württemberg, vertreten durch den Landesbischof, 

(im Folgenden: Die Kirchen) 

im Bewusstsein ihrer Verantwortung für die badenwürttembergische Bevölkerung und geleitet von 

dem Wunsche, das freundschaftliche Verhältnis zwischen dem Land und den Kirchen zu festigen und 

zu fördern, 

in Anerkennung der Bedeutung der Kirchen für die Bewahrung und Festigung der religiösen und 

sittlichen Grundlagen des menschlichen Lebens, 

eingedenk der bleibenden Verantwortung der Kirchen für christlichen Glauben, kirchliches Leben und 

diakonischen Dienst auch in deren Bedeutung für das Gemeinwohl und den Gemeinsinn der 

Bürgerinnen und Bürger im religiös neutralen Staat, 



ausgehend von der Tatsache, dass der Vertrag zwischen dem Freistaat Baden und der Vereinigten 

Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens vom 14. November 1932 lediglich im Gebiet des 

ehemaligen Freistaats Baden und der Vertrag des Freistaates Preußen mit den Evangelischen 

Landeskirchen vom 11. Mai 1931 lediglich im Gebiet des ehemaligen preußischen Regierungsbezirks 

Sigmaringen bislang in Geltung stehen, 

in Würdigung jener Verträge als eines Schrittes zur Gewinnung der durch die deutsche Verfassung 

vom 11. August 1919 gebotenen freiheitlichen Ordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche, 

haben in Übereinstimmung über den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen und ihre Eigenständigkeit auf 

der Grundlage der vom Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und von der Verfassung des 

Landes Baden-Württemberg gewährleisteten Stellung der Kirchen im freiheitlichen und 

demokratischen Rechtsstaat beschlossen, 

den Vertrag zwischen dem Freistaat Baden und der Vereinigten Evangelisch-protestantischen 

Landeskirche Badens vom 14. November 1932 und den Vertrag des Freistaates Preußen mit den 

Evangelischen Landeskirchen vom 11. Mai 1931 unter Wahrung der Rechte der Kirchen im Sinne 

echter freiheitlicher Ordnung fortzubilden und zu dauerhafter einheitlicher Gestaltung des 

Verhältnisses des Landes zu den Kirchen auf dem gesamten Gebiet des Landes gemäß Artikel 8 der 

Verfassung des Landes Baden-Württemberg durch diesen Vertrag wie folgt neu zu fassen: 

Art. 1 Glaubensfreiheit und Selbstbestimmungsrecht 

(1) Das Land gewährt der Freiheit, den evangelischen Glauben zu bekennen und auszuüben, den 

gesetzlichen Schutz.  

(2) Die Kirchen ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des 

für alle geltenden Gesetzes. Sie haben das Recht, ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der 

bürgerlichen Gemeinde zu verleihen oder zu entziehen, für ihre Mitglieder, Gliederungen und 

Einrichtungen bindende Gesetze und Verordnungen zu erlassen und im Rahmen ihrer Zuständigkeit 

verbindliche Arbeitsrechtsregelungen zu beschließen.  

Art. 2 Sonn- und Feiertage 

(1) Die Sonntage und die staatlich anerkannten kirchlichen Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe 

und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.  

(2) Die staatlich anerkannten Feiertage werden durch Gesetz bestimmt. Hierbei ist die christliche 

Überlieferung zu wahren.  

(3) Der auf Landesrecht beruhende Schutz der Sonn- und Feiertage bleibt in seinem wesentlichen 

Umfang gewährleistet.  

Art. 3 Evangelische Theologie und Kirchenrecht an den Universitäten Heidelberg und Tübingen 

(1) Für die wissenschaftliche Pflege der evangelischen Theologie in Forschung und Lehre, die 

Bestandteil europäischer Wissenschaftskultur ist, und für die wissenschaftliche Vorbildung der 

Pfarrerinnen und Pfarrer sowie von Lehrkräften für den evangelischen Religionsunterricht bleiben die 

Evangelisch-Theologischen Fakultäten an der Universität Heidelberg und an der Universität Tübingen 

bestehen. Eine angemessene Vertretung der fünf theologischen Kernfächer, der christlichen 

Religionsphilosophie sowie eine darüber hinausgehende Schwerpunkt- und Profilbildung und die 

Ausbildung in alten Sprachen werden gewährleistet. Kernfächer sind die Fächer Altes Testament,  

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWLV&a=8


Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie und Praktische Theologie.  

(2) Vor der Berufung und Einstellung einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers an einer 

Evangelisch-Theologischen Fakultät gibt das zuständige Ministerium dem zuständigen Evangelischen 

Oberkirchenrat hinsichtlich Lehre und Bekenntnis der beziehungsweise des zu Berufenden und 

Einzustellenden Gelegenheit zur Äußerung. Das zuständige Ministerium stellt sicher, dass gegen ein 

kirchliches Votum eine Berufung nicht eingeleitet und eine Einstellung nicht vorgenommen wird.  

(3) Die Kirchen können Lehre und Bekenntnis einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers 

nachträglich beanstanden. In solchen Fällen stellt das zuständige Ministerium sicher, dass die 

Hochschullehrerin oder der Hochschullehrer nicht Mitglied der Evangelisch-Theologischen Fakultät 

bleibt, und sorgt im Einvernehmen mit dem zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat für 

entsprechenden Ersatz.  

(4) Studien-, Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen in Evangelischer Theologie bedürfen 

der Zustimmung des zuständigen Evangelischen Oberkirchenrats unter dem Gesichtspunkt des 

kirchlichen Amtes und der kirchlichen Lehre.  

(5) Die Kirchen behalten das Recht, eigene Prüfungen für den Abschluss des Studiums der 

Evangelischen Theologie durchzuführen. Ihre Zeugnisse werden staatlich anerkannt.  

(6) Evangelisches Kirchenrecht und Staatskirchenrecht werden in Forschung und Lehre an den 

Universitäten Heidelberg und Tübingen angemessen wie bisher berücksichtigt.  

Art. 4 Predigerseminar Petersstift 

Mit den Lehrdeputaten der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für Praktische Theologie an der 

Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg bleiben die Aufgaben der Ausbildung am 

Predigerseminar Petersstift der Evangelischen Landeskirche in Baden verbunden. Artikel 3 Abs. 2 und 

3 gilt entsprechend. Das Nähere wird durch Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium und 

dem Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe geregelt.  

Art. 5 Ausbildung der Lehrkräfte; Religionspädagogik und Kirchenmusik an den 

Ausbildungsstätten des Landes; Hochschulen für Kirchenmusik 

(1) Die Ausbildung der Lehrkräfte für die öffentlichen Grund- und Hauptschulen muss gewährleisten, 

dass die Lehrkräfte zur Erziehung und zum Unterricht entsprechend den in Artikel 15 der Verfassung 

des Landes Baden-Württemberg und Artikel 7 dieses Vertrages genannten Grundsätzen befähigt sind.  

(2) Das Land wird dafür sorgen, dass an Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und sonstigen 

Ausbildungsstätten des Landes den Studierenden, die die Lehrbefähigung in Evangelischer 

Religionslehre anstreben, die wissenschaftliche Vorbildung geboten wird, die sie fachlich und  

methodisch zur Erteilung des Religionsunterrichts befähigt.  

(3) Die Dozentinnen und Dozenten für Evangelische Theologie und Religionspädagogik im Sinne von 

Artikel 19 Abs. 2 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg werden im Einvernehmen mit dem 

zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat berufen und eingestellt. Artikel 3 Abs. 2 bis 4 gilt 

entsprechend. Der Wechsel von einer Pädagogischen Hochschule des Landes zu einer anderen gilt 

nicht als Berufung und Einstellung im Sinne dieser Bestimmung.  

(4) Das Nähere wird durch Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium und dem 

zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat geregelt.  



(5) Die kirchenmusikalische Ausbildung an staatlichen Hochschulen bleibt bestehen. Vertreterinnen 

und Vertreter des zuständigen Evangelischen Oberkirchenrats sind berechtigt, an den Prüfungen in den 

Studiengängen der Kirchenmusik mitzuwirken. Artikel 3 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.  

(6) Das Recht der Kirchen, Hochschulen für Kirchenmusik zu errichten und zu betreiben, bleibt 

gewährleistet. Artikel 11 bleibt unberührtv.  

Art. 6 Erziehungsziele 

Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott und im Geiste der christlichen Nächstenliebe zu erziehen. Das 

Land und die Kirchen wirken im Bewusstsein ihrer unterschiedlichen Aufträge und Aufgaben als 

verantwortliche Träger der Erziehung zusammen.  

Art. 7 Christliche Gemeinschaftsschule 

(1) Die öffentlichen Volksschulen (Grund- und Hauptschulen) haben die Schulform der christlichen 

Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen und Bestimmungen, die am 9. Dezember 1951 in Baden 

für die Simultanschule mit christlichem Charakter gegolten haben.  

(2) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage christlicher und 

abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der Unterricht wird mit Ausnahme des 

Religionsunterrichts gemeinsam erteilt.  

Art. 8 Evangelischer Religionsunterricht 

(1) Der evangelische Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er 

wird unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 

Kirchen von deren Bevollmächtigten erteilt und beaufsichtigt.  

(2) Die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts setzt eine kirchliche Bevollmächtigung 

(Vocatio) voraus. Die Voraussetzungen für die Bevollmächtigung der Lehrkräfte zur Erteilung des 

evangelischen Religionsunterrichts werden von den Kirchen bestimmt.  

(3) Zur Erteilung des Religionsunterrichts können neben Pfarrerinnen und Pfarrern und Lehrkräften 

mit staatlicher oder staatlich anerkannter Ausbildung nur solche Personen zugelassen werden, die eine 

katechetische Ausbildung erhalten haben. Die Richtlinien für die Ausbildung und den Nachweis der 

Eignung und Lehrbefähigung der kirchlich ausgebildeten Religionslehrkräfte werden zwischen dem 

zuständigen Ministerium und dem zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat vereinbart.  

(4) Vertreterinnen und Vertreter des zuständigen Evangelischen Oberkirchenrats sind berechtigt, bei 

den Prüfungen für das Fach Evangelische Religionslehre mitzuwirken.  

(5) Das Land erbringt an die Kirchen pauschaliert abgerechnete Ersatzleistungen für den durch 

kirchliche Lehrkräfte an öffentlichen Schulen erteilten Religionsunterricht. Der Kostendeckungsgrad 

dieser Ersatzleistungen im Hinblick auf die Aufwendungen der Kirchen wird schrittweise erhöht. Das 

Nähere wird durch Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium und dem zuständigen 

Evangelischen Oberkirchenrat geregelt.  

(6) Wegen der Übernahme von Pfarrerinnen und Pfarrern als Religionslehrkräfte in den Landesdienst 

und deren Rückruf in den Kirchendienst in besonderen Fällen trifft das zuständige Ministerium im 

Einvernehmen mit dem Finanzministerium Vereinbarungen mit dem zuständigen Evangelischen 

Oberkirchenrat.  



Art. 9 Konfirmandenunterricht, Schul- und Schülergottesdienste 

An allen öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wird im Benehmen mit dem zuständigen 

Evangelischen Oberkirchenrat den Schülerinnen und Schülern ausreichend Gelegenheit zur Ausübung 

ihrer Glaubensfreiheit, insbesondere zum Besuch des Konfirmandenunterrichts und zum Besuch von 

Schul- und Schülergottesdiensten, gegeben.  

Art. 10 Seminare 

(1) Das Evangelische Stift in Tübingen und die niederen evangelisch-theologischen Seminare in 

Maulbronn und Blaubeuren bleiben bestehen.  

(2) Das Nähere wird durch Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium und dem 

Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart und durch Verordnung des Kultusministeriums über die 

Schulen der niederen evangelisch-theologischen Seminare im Einvernehmen mit dem Evangelischen 

Oberkirchenrat in Stuttgart unter Wahrung der Mitwirkungsrechte des Finanzministeriums geregelt. 

Die Verordnung trifft Regelungen über die Seminarschulen als öffentliche Schulen, über deren 

Vorstände und Lehrer und über die Aufsicht.  

(3) Die Höhe der Staatsleistungen und ihre Anpassung sind in Artikel 25 geregelt.  

Art. 11 Kirchliche Bildungseinrichtungen 

(1) Die Kirchen und ihre Gliederungen haben das Recht, Hochschulen, Ersatz- und Ergänzungsschulen 

sowie sonstige Bildungseinrichtungen zu errichten und zu betreiben.  

(2) Sie werden im Rahmen der allgemeinen staatlichen Förderung angemessen berücksichtigt.  

Art. 12 Jugendarbeit und Erwachsenenbildung 

(1) Die kirchliche Jugendarbeit steht unter staatlichem Schutz.  

(2) Die Freiheit der Kirchen und ihrer Gliederungen, in der Erwachsenenbildung tätig zu sein, wird 

durch das Land gewährleistet.  

(3) Die kirchliche Jugendarbeit und Erwachsenenbildung werden im Rahmen der allgemeinen 

staatlichen Förderung angemessen berücksichtigt.  

Art. 13 Diakonie 

(1) Die Kirchen und ihre Gliederungen, zu denen auch die Diakonie der Kirchen gehört, nehmen in 

Erfüllung ihres Auftrags im Rahmen der Gewährleistung der Artikel 6 und 87 der Verfassung des 

Landes Baden-Württemberg Aufgaben der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege wahr. Sie unterhalten 

Heime, Dienste und sonstige Einrichtungen für Betreuung und Beratung.  

(2) Die Diakonischen Werke der evangelischen Kirchen in Baden und in Württemberg haben Anteil an 

der Gewährleistung der Wohlfahrtspflege in Artikel 6 und 87 der Verfassung des Landes Baden-

Württemberg.  

(3) Die Kirchen und ihre Gliederungen sind berechtigt, in Erfüllung ihres Auftrags Aufgaben als 

anerkannte Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der für alle geltenden Gesetze 

wahrzunehmen.  

(4) Sie werden bei ihrer Aufgabenerfüllung nach den Absätzen 1 bis 3 im Rahmen der allgemeinen  



staatlichen Förderung angemessen berücksichtigt.  

(5) Der Vorrang der Aufgabenerfüllung durch die freien Träger der Wohlfahrtspflege ist von allen 

öffentlichen Stellen zu beachten.  

Art. 14 Rundfunk 

(1) Das Land wirkt darauf hin, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die privaten 

Rundfunkveranstalter den Kirchen angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher 

Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen zur Verfügung stellen. Es wird 

darauf bedacht bleiben, dass in den Programmen die sittlichen und religiösen Überzeugungen der 

evangelischen Bevölkerung geachtet werden und das Leben der Kirchen in den Eigensendungen der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angemessen berücksichtigt wird. Das Land wirkt ferner 

darauf hin, dass in den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und in den 

Programmbeiräten der privaten Rundfunkveranstalter die Kirchen angemessen vertreten sind.  

(2) Das Recht der Kirchen, privaten Rundfunk nach Maßgabe der für alle geltenden Gesetze zu 

veranstalten oder sich an Rundfunkveranstaltern zu beteiligen, bleibt unberührt.  

Art. 15 Seelsorgegeheimnis 

Seelsorgerinnen und Seelsorger und ihre Gehilfinnen und Gehilfen sind auch in Verfahren, die dem 

Landesrecht unterliegen, berechtigt, das Zeugnis über dasjenige zu verweigern, was ihnen in ihrer 

Eigenschaft als Seelsorgerinnen und Seelsorger anvertraut worden ist.  

Art. 16 Seelsorge in besonderen Fällen 

(1) In öffentlichen Krankenhäusern, Heimen, Justizvollzugsanstalten und ähnlichen öffentlichen 

Einrichtungen sowie bei der Polizei werden die Kirchen seelsorgerlich tätig. Sie sind berechtigt, 

Gottesdienste zu halten und religiöse Veranstaltungen durchzuführen.  

(2) Der Träger stellt den dafür geeigneten Raum unentgeltlich zur Verfügung. Um die seelsorgerliche 

Betreuung zu ermöglichen, teilt er der zuständigen kirchlichen Stelle die erforderlichen Daten der 

Personen mit, die evangelischen Bekenntnisses sind, wenn diese deutlich darauf hingewiesen wurden, 

dass die Angaben hierüber freiwillig erfolgen und Zwecken der Seelsorge dienen, und sie der 

Mitteilung nicht ausdrücklich widersprochen haben.  

(3) Die Kirchen sind berechtigt, Notfallseelsorge durchzuführen.  

(4) Das Nähere wird durch Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium und dem 

zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat geregelt.  

Art. 17 Körperschaftsrechte 

(1) Die Kirchen, ihre Kirchengemeinden, Gesamtkirchengemeinden, Kirchenbezirke und Kirchlichen 

Verbände bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren. Ihren anderen 

Kirchengemeinden, Gesamtkirchengemeinden, Kirchenbezirken und Kirchlichen Verbänden sind auf 

Antrag des zuständigen Evangelischen Oberkirchenrats die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts durch Anerkennung des Kultusministeriums zu gewähren.  

(2) Der zuständige Evangelische Oberkirchenrat übt die Aufsicht über die kirchlichen Stiftungen aus.  

(3) Kirchlicher Dienst ist öffentlicher Dienst. Die Kirchen sind Dienstherren nach öffentlichem Recht.  



Art. 18 Kirchliches Eigentum 

(1) Das Eigentum und andere Rechte der Kirchen und ihrer Gliederungen werden nach Maßgabe des 

Artikels 138 Abs. 2 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 gewährleistet.  

(2) Die Enteignungsbehörden nehmen auf die Belange der Kirchen und ihrer Gliederungen Rücksicht.  

Art. 19 Kirchliche Gebäude in nichtkirchlichem Eigentum, Baulasten 

(1) Für Kirchen und andere kirchliche Gebäude, die im Eigentum des Landes stehen und zu 

kirchlichen (auch diakonischen) Zwecken genutzt werden, wird der Widmungszweck uneingeschränkt 

gewährleistet. Im Rahmen seiner Baulastpflicht wird das Land für die Unterhaltung dieser Gebäude 

oder Gebäudeteile sorgen. Das Nähere hierzu und zur Ablösung der Baulastverpflichtungen wird 

durch Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium und dem zuständigen Evangelischen 

Oberkirchenrat geregelt.  

(2) An der bisher üblichen Benützung der Kirchtürme, Kirchenuhren und Kirchenglocken sowie der 

im kirchlichen Eigentum verbleibenden Begräbnisplätze für die Zwecke der bürgerlichen Gemeinde in 

den württembergischen Landesteilen tritt eine Änderung nicht ein. Die bürgerliche Gemeinde ist 

verpflichtet, einen dem Maße dieser Benützung entsprechenden Anteil an den Kosten der 

Instandhaltung dieser Gegenstände zu übernehmen. Als Kosten der Instandhaltung gelten auch die 

Kosten der Erneuerung oder Erweiterung, soweit nicht eine abweichende Vereinbarung oder ein 

abweichendes Herkommen besteht.  

(3) Auch für sonstige Baulasten gilt die Gewährleistung des Artikels 18 Abs. 1.  

Art. 20 Denkmalpflege 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben bei Kulturdenkmalen, die dem Gottesdienst dienen, die 

gottesdienstlichen Belange, die vom zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat festzustellen sind, 

vorrangig zu beachten. Vor der Durchführung von Maßnahmen setzen sich die 

Denkmalschutzbehörden mit dem zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat ins Benehmen.  

(2) Die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes über die förmliche Enteignung sind auf 

kircheneigene Kulturdenkmale nicht anwendbar.  

(3) Das Land nimmt bei der Förderung der Denkmalerhaltung und -pflege auf die besonderen 

denkmalpflegerischen Aufgaben der Kirchen und ihrer Gliederungen Rücksicht und wird sie bei der 

Vergabe der Mittel angemessen berücksichtigen. Es setzt sich dafür ein, dass sie auch von solchen 

Einrichtungen und Behörden Fördermittel erhalten, die auf nationaler und internationaler Ebene auf 

dem Gebiet der Kultur- und Denkmalpflege tätig sind.  

Art. 21 Kirchliche Friedhöfe und Gemeindefriedhöfe 

(1) Die kirchlichen Friedhöfe genießen den gleichen Schutz wie die Gemeindefriedhöfe. Artikel 19 

Abs. 2 bleibt unberührt.  

(2) Die Kirchengemeinden haben das Recht, im Rahmen der Gesetze neue kirchliche Friedhöfe 

anzulegen und bestehende zu erweitern.  

(3) Auf kirchlichen Friedhöfen ist die Bestattung aller in der Gemeinde Verstorbenen zu ermöglichen, 

wenn dort kein Gemeindefriedhof vorhanden ist.  



(4) Die Kirchen und ihre Gliederungen haben das Recht, auf öffentlichen Friedhöfen Gottesdienste 

und Andachten abzuhalten.  

(5) Die Träger kirchlicher Friedhöfe können Benutzungs- und Gebührenordnungen erlassen.  

Art. 22 Kirchensteuer 

(1) Die Kirchen und ihre Kirchengemeinden sind berechtigt, zur Deckung ihrer Bedürfnisse von ihren 

Mitgliedern Kirchensteuern zu erheben. Sie üben das Besteuerungsrecht nach Maßgabe des Artikels 

137 Abs. 6 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 und des Kirchensteuergesetzes sowie der 

kirchlichen Steuerordnungen aus.  

(2) Die kirchlichen Steuerordnungen sowie die Beschlüsse über die Erhebung der Kirchensteuern 

bedürfen der staatlichen Genehmigung. Diese kann nur bei einem Verstoß gegen die staatlichen 

Bestimmungen versagt werden.  

Art. 23 Verwaltung der Kirchensteuern 

(1) Die Verwaltung (einschließlich Vollstreckung) der Kirchensteuern, die als Zuschlag zur 

Einkommensteuer erhoben werden, und des besonderen Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe ist 

den Landesfinanzbehörden übertragen. Das Land verpflichtet Schuldner von Leistungen, bei denen die 

Kirchensteuer durch Steuerabzug erhoben wird, die Kirchensteuer einzubehalten und abzuführen.  

(2) Die Kirchen leisten eine angemessene Verwaltungskostenvergütung. Sie wird vom 

Finanzministerium im Einvernehmen mit dem zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat festgesetzt.  

(3) Die Landesfinanzbehörden sind verpflichtet, dem zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat im 

Rahmen des geltenden Rechts in allen Kirchensteuerfragen die erforderlichen Auskünfte zu geben. 

Der zuständige Evangelische Oberkirchenrat wahrt das Steuergeheimnis.  

Art. 24 Spenden und Sammlungen 

(1) Die Kirchen und ihre Gliederungen sind berechtigt, unabhängig von Kirchensteuern Spenden und 

andere freiwillige Leistungen für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke zu erbitten.  

(2) Die Kirchen und ihre Körperschaften sind befugt, in oder vor kirchlichen Räumen oder 

Grundstücken, bei kirchlichen Feiern, in örtlichem Zusammenhang mit kirchlichen Veranstaltungen 

oder durch öffentlichen Aufruf für kirchliche oder mildtätige Zwecke zu sammeln.  

(3) Kirchliche Haus- oder Straßensammlungen unterliegen den allgemeinen Vorschriften.  

Art. 25 Staatsleistungen 

(1) Die dauernden Verpflichtungen des Landes zu wiederkehrenden Leistungen an die Kirchen bleiben 

nach Maßgabe des Artikels 138 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 dem Grunde nach 

gewährleistet.  

(2) Art und Höhe dieser Leistungen werden gemäß Artikel 7 Abs. 2 der Verfassung des Landes 

Baden-Württemberg in den Absätzen 3 bis 5 geregelt.  

(3) Das Land zahlt jährlich  

1. für kirchenregimentliche Zwecke, für Zwecke der Pfarrbesoldung und -versorgung und für andere 

besondere Rechtstitel  



a) im Jahre 2007 

13 089 200 (in Worten: dreizehnmillionenneunundachtzigtausendzweihundert) Euro 

b) in den Jahren 2008 und 2009 jeweils 

13 294 200 (in Worten: dreizehnmillionenzweihundertvierundneunzigtausendzweihundert) Euro 

c)ab 1. Januar 2010 

13 786 900 (in Worten: dreizehnmillionensiebenhundertsechsundachtzigtausendneunhundert) Euro 

Staatsleistungen an die Evangelische Landeskirche in Baden; 

2 .für kirchenregimentliche Zwecke, für Zwecke der Pfarrbesoldung und -versorgung und für andere 

besondere Rechtstitel  

a)im Jahre 2007 

35 774 000 (in Worten: fünfunddreißigmillionensiebenhundertvierundsiebzigtausend) Euro 

b) in den Jahren 2008 und 2009 jeweils 

36 334 400 (in Worten: sechsunddreißigmillionendreihundertvierunddreißigtausendvierhundert) Euro 

c) ab 1. Januar 2010 

37 680 900 (in Worten: siebenunddreißigmillionensechshundertachtzigtausendneunhundert) Euro 

Staatsleistungen an die Evangelische Landeskirche in Württemberg; 

3. für das Evangelische Stift und für die niederen evangelisch-theologischen Seminare  

a) im Jahre 2007 

1 669 701 (in Worten: einemillionsechshundertneunundsechzigtausendsiebenhunderteins) Euro 

b)im Jahre 2008 

1 711 443 (in Worten: einemillionsiebenhundertelftausendvierhundertdreiundvierzig) Euro 

c) im Jahre 2009 

1 774 647 (in Worten: einemillionsiebenhundertvierundsiebzigtausendsechshundertsiebenundvierzig) 

Euro 

d) im Jahre 2010 

1 881 071 (in Worten: einemillionachthunderteinundachtzigtausendeinundsiebzig) Euro 

e)im Jahre 2011 

1 991 042 (in Worten: einemillionneunhunderteinundneunzigtausendzweiundvierzig) Euro 

f) ab 1. Januar 2012 

2 073 911 (in Worten: zweimillionendreiundsiebzigtausendneunhundertelf) Euro 



Staatsleistungen an die Evangelische Landeskirche in Württemberg und an die Evangelische 

Seminarstiftung. 

Artikel 19 Abs. 1 bleibt unberührt.  

(4) Verändert sich aufgrund allgemeiner Besoldungsanpassungen die Besoldung der Beamtinnen und 

Beamten des Landes, so verändert sich ab 1. Januar 2011 die Höhe der Staatsleistungen gemäß Absatz 

3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c) und Nr. 2 Buchstabe c) und ab 1. Januar 2013 die Höhe der 

Staatsleistungen gemäß Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe f) entsprechend.  

(5) Der Gesamtbetrag der Staatsleistungen nach den Absätzen 3 und 4 wird in elf Monatsraten von je 

8,3 vom Hundert der (voraussichtlichen) Staatsleistungen – abgerundet auf den nächsten durch 10 000 

teilbaren Betrag – und einer Schlusszahlung in Höhe der Differenz zu dem nach den Absätzen 3 und 4 

jährlich zu zahlenden Betrag an die Kirchen ausgezahlt. Die Evangelische Landeskirche in 

Württemberg verpflichtet sich, an die Evangelische Seminarstiftung die ihr zustehenden Anteile 

weiterzuleiten. Eines Verwendungsnachweises bedarf es nicht.  

(6) Für eine Ablösung nach Maßgabe des Artikels 138 Abs. 1 der deutschen Verfassung vom 11. 

August 1919 bleibt die bisherige Rechtslage maßgebend.  

Art. 26 Gebührenbefreiung 

Die auf Landesrecht beruhenden Befreiungen und Ermäßigungen von Kosten, Gebühren und Auslagen 

bleiben den Kirchen und ihren Gliederungen in gleichem Umfang wie dem Land erhalten.  

Art. 27 Rechts-, Amts- und Vollstreckungshilfe 

(1) Die Amtsgerichte sollen den Verwaltungsgerichten und Disziplinarkammern der Kirchen Rechts-, 

Amts- und Vollstreckungshilfe leisten. Diese Gerichte sind berechtigt, Zeuginnen beziehungsweise 

Zeugen und Sachverständige zu vereidigen. Diese Bestimmungen gelten nicht für das 

Spruchkollegium nach dem Lehrbeanstandungsrecht.  

(2) In Disziplinarverfahren können auf Antrag des zuständigen Evangelischen Oberkirchenrats die 

unteren Verwaltungsbehörden durch das zuständige Ministerium verpflichtet werden, der zuständigen 

kirchlichen Behörde Amtshilfe zu leisten.  

(3) Die Vollstreckung kirchlicher Gebühren wird auf Antrag des zuständigen Evangelischen 

Oberkirchenrats durch das zuständige Ministerium den unteren Verwaltungsbehörden übertragen.  

(4) Die Behörden übermitteln den Kirchen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten. Die 

Kirchen schützen diese Daten nach den Bestimmungen des kirchlichen Datenschutzrechts.  

(5) Die staatlichen Vorschriften über die Rechts-, Amts- und Vollstreckungshilfe finden entsprechend 

Anwendung.  

Art. 28 Parität 

Sollte das Land in Verträgen mit anderen Religionsgemeinschaften über diesen Vertrag hinausgehende 

Rechte und Leistungen gewähren, werden die Vertragsparteien gemeinsam prüfen, ob wegen des 

Grundsatzes der Parität Änderungen dieses Vertrags notwendig sind.  

Art. 29 Zusammenwirken 

Die Landesregierung und die Evangelischen Oberkirchenräte werden zur Pflege und Vertiefung ihrer  



Beziehungen regelmäßige Begegnungen anstreben. Sie werden sich vor der Regelung von 

Angelegenheiten, die ihr Verhältnis zueinander berühren, miteinander ins Benehmen setzen und sich 

jederzeit zur Besprechung solcher Fragen zur Verfügung stellen.  

Art. 30 Vertragsauslegung und -anpassung, Aufgabenübertragung  

(1) Die Vertragsparteien werden eine in Zukunft zwischen ihnen etwa entstehende 

Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrags auf freundschaftliche 

Weise beseitigen.  

(2) Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, sich 

seit Abschluss des Vertrags so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der 

ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so werden die Vertragsparteien sich 

bemühen, auf freundschaftliche Weise eine Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten 

Verhältnisse zu erreichen.  

(3) Überträgt das Land Aufgaben, die das staatskirchenrechtliche Verhältnis zu den Kirchen berühren, 

wirkt es auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags hin.  

Art. 31 Inkrafttreten 

Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der Landesregierung und des Landtags sowie der jeweils 

zuständigen Landessynode. Er bedarf außerdem der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen in 

Stuttgart ausgetauscht werden. Der Vertrag tritt am Tag nach diesem Austausch in Kraft. Der 

Zeitpunkt des Inkrafttretens
4
 wird im Gesetzblatt des Landes Baden-Württemberg, im Gesetzes- und 

Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Baden und im Amtsblatt der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg bekannt gemacht.  

 

Schlussprotokoll zum Evangelischen Kirchenvertrag Baden-Württemberg vom 17. 

Oktober 2007 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages des Landes Baden-

Württemberg mit der Evangelischen Landeskirche in Baden und mit der Evangelischen Landeskirche 

in Württemberg sind folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben worden, die einen 

integrierenden Bestandteil des Vertrages bilden: 

Vorbemerkung: 

Das Land und die Kirchen stimmen darin überein, dass die im Folgenden in Bezug genommenen 

Vereinbarungen im Rahmen dieses Vertrages durch Vereinbarungen zwischen dem zuständigen 

Ministerium und dem jeweils zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat geändert werden können und 

sich durch deren Nennung im Schlussprotokoll im Übrigen ihre Rechtsqualität nicht ändert. Dies gilt 

auch für die im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat vom 

zuständigen Ministerium erlassenen Verordnungen und Richtlinien. 

Zu Artikel 3 Abs. 1 

Die Ausstattung der beiden Evangelisch-Theologischen Fakultäten in Heidelberg und Tübingen  
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 In Kraft getreten am 10. April 2008 gem. Bek. v. 10. 4. 2008 (GBl. S. 144). 



beträgt zur Zeit des Vertragsschlusses je fünfzehn Lehrstühle. Das Land und die Kirchen sehen sich 

gemeinsam verpflichtet, im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung dafür zu sorgen, dass auch in 

Zukunft eine ausreichende Zahl von Studierenden an den Evangelisch-Theologischen Fakultäten 

vorhanden sein wird. 

Zu Artikel 4 

Das Nähere ist in dem Übereinkommen über die Auslegung des Artikels VII Abs. 3 des Vertrags 

zwischen dem Freistaat Baden und der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens 

vom 14. November 1932 zwischen dem Wissenschaftsministerium und dem Evangelischen 

Oberkirchenrat in Karlsruhe vom 31. August 1983 geregelt. 

Zu Artikel 5 Abs. 1 bis 4 

Das Nähere ist in der Vereinbarung der Landesregierung mit den Kirchenleitungen in Baden-

Württemberg vom 4. Februar 1969, geändert durch Vereinbarung vom 30. Oktober 1975, geregelt. 

Zu Artikel 8  

Zu Absatz 3 

Das Nähere ist in den württembergischen Landesteilen in der Vereinbarung zwischen dem 

Kultusministerium und der Evangelischen Landeskirche in Württemberg vom 14. November 2000 

über die Richtlinien für die Ausbildung und den Nachweis der Eignung und Lehrbefähigung der 

kirchlich ausgebildeten Religionslehrkräfte gemäß § 97 Abs. 1 und 2 des Schulgesetzes für Baden-

Württemberg geregelt. 

Zu Absatz 5 

Das Nähere ist in der Vereinbarung zwischen dem Kultusministerium und den Kirchenleitungen in 

Baden-Württemberg vom 15. August 1997 über die Abrechnung der Leistungen des Landes für den 

von kirchlichen Religionslehrern erteilten Religionsunterricht an öffentlichen Schulen geregelt. Die 

Vertragsparteien stimmen überein, dass sich der Kostendeckungsgrad dieser Ersatzleistungen auch 

infolge des Rückgangs der Schülerzahlen erhöhen wird. 

Zu Absatz 6 

Das Nähere ist in den württembergischen Landesteilen in der Vereinbarung zwischen dem  

Kultusministerium und dem Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart vom 25. Juli 1983 über das 

Verfahren bei der Übernahme von Geistlichen in den Landesdienst geregelt. Es besteht Einigkeit, dass 

diese Regelung auch für die badischen Landesteile gilt. 

Zu Artikel 10 Abs. 1 und 2 

Das Nähere ist gemäß § 73 des Württembergischen Gesetzes über die Kirchen vom 3. März 1924 und 

Artikel 9 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg in der Vereinbarung zwischen dem 

Kultministerium und dem Evangelischen Oberkirchenrat über das Stift in Tübingen vom 5. März 

1928, in der Vereinbarung zwischen dem Kultministerium und dem Evangelischen Oberkirchenrat 

über die niederen evangelisch-theologischen Seminare vom 5. März 1928, geändert durch 

Vereinbarungen vom 16. Januar 1946, 30. August 1949 und 12. September 1984, und in der 

Verordnung über die Schulen der niederen evangelisch-theologischen Seminare vom 5. März 1928 

geregelt. 



Zu Artikel 16  

Zu Absatz 1, 2 und 4 

Das Nähere über den Dienst der evangelischen Anstaltsseelsorge in den Justizvollzugsanstalten des 

Landes ist im Einvernehmen mit dem zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat in den Allgemeinen 

Richtlinien des Justizministeriums vom 1. September 2004 geregelt. Das Nähere über die 

Polizeiseelsorge ist in der Vereinbarung des Innenministeriums mit den vier Kirchenleitungen in 

Baden-Württemberg vom 4. Juli 2002 über die kirchliche Arbeit in der Polizei des Landes geregelt. 

Zu Absatz 3 und 4 

Das Nähere über die Notfallseelsorge ist in der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem 

Land und der Evangelischen Landeskirche in Baden, der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Erzdiözese Freiburg vom 18. Oktober 2006 geregelt. 

Zu Artikel 19 Abs. 1 

Im Einzelnen gelten in den badischen Landesteilen der einschlägige Baulastbeschrieb, das jeweilige 

Baufaktum und das Gesetz, die Kirchen- und Schulbaulichkeiten betr. (Kirchenbauedikt) vom 26. 

April 1808. Das Nähere ist in der Vereinbarung zwischen dem Land und der Vereinigten Evangelisch-

protestantischen Landeskirche Badens zur Klärung von Zweifelsfragen, die bei den auf der 

Innehabung inkamerierten Kirchenguts beruhenden staatlichen Baulasten zu evangelischen 

Pfarrkirchen entstanden sind, vom 15. August 1956 geregelt. Das Nähere ist im Einvernehmen mit 

dem Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart in den Richtlinien des Finanzministeriums über die 

Erfüllung der staatlichen Baupflicht an kirchlichen Lastengebäuden in den württembergischen 

Landesteilen vom 5. Mai 1958 in der Fassung vom 11. Juli 1963 geregelt. Das Nähere ist im 

Einvernehmen mit dem zuständigen Evangelischen Oberkirchenrat in den Ablösungsrichtlinien des 

Finanzministeriums vom 24. Oktober 1962 geregelt. 

Zu Artikel 25  

Zu Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 Buchstabe c 

Der dort genannten Höhe der Staatsleistungen liegt eine angenommene Erhöhung des 

Grundgehaltssatzes und des Familienzuschlags der Eckperson (Schlussprotokoll zu Absatz 4) im Jahre 

2010 um 1,5 vom Hundert zugrunde. Sollte die tatsächliche Erhöhung des Grundgehaltssatzes und des 

Familienzuschlags der Eckperson im Jahre 2010 mindestens 2 vom Hundert betragen, so wird die dort 

genannte Höhe der Staatsleistungen um die sich aus der angenommenen Erhöhung des 

Grundgehaltssatzes und des Familienzuschlags der Eckperson im Jahre 2010 ergebende Erhöhung der 

Staatsleistungen vermindert und dieser Betrag entsprechend der Erhöhung der Besoldung im Jahre 

2010 gemäß Schlussprotokoll zu Absatz 4 erhöht. 

Zu Absatz 4 

Als Berechnungsgrundlage für Änderungen der Höhe der Staatsleistungen dient die Veränderung der 

Besoldung für das erste Beförderungsamt für den höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst 

(Besoldungsgruppe A 14 Bundesbesoldungsordnung, Dienstaltersstufe 6, verheiratet, ein Kind, 

zuzüglich der Zuführung zur Versorgungsrücklage [Eckperson]). Bei strukturellen Veränderungen des 

Besoldungsrechts ist die Berechnungsgrundlage durch Vereinbarung zwischen dem Kultusministerium 

im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und den Evangelischen Oberkirchenräten so 

anzupassen, dass sich die Höhe der Staatsleistungen hierdurch nicht verändert. 



1.3.4 Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit der Israelitischen 

Religionsgemeinschaft Baden und der Israelitischen Religionsgemeinschaft 

Württembergs  

Vom 18. Januar 2010 (GBl. 2010 S. 301)
5
, Vertragsgesetz vom 16. März 2010  

(GBl. 2010 S. 301) 

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Ministerpräsidenten,  

(im Folgenden: Das Land) 

und 

die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden, vertreten durch den Geschäftsführenden Vorstand, 

(im Folgenden: IRG Baden) 

und 

die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs, vertreten durch den Vorstand, 

(im Folgenden: IRG Württembergs) 

im Bewusstsein der besonderen geschichtlichen Verantwortung vor den jüdischen Bürgerinnen und 

Bürgern und geleitet von dem Wunsch und Willen, das freundschaftliche Verhältnis zu der 

Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und zu der Israelitischen Religionsgemeinschaft 

Württembergs zu fördern und zu festigen, deren jüdisches Gemeindeleben in seinen religiös-

kulturellen Belangen zu unterstützen und zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung des gemeinsamen 

deutsch-jüdischen Kulturerbes beizutragen, 

schließen folgenden Vertrag: 

Artikel 1 Glaubensfreiheit und Selbstbestimmungsrecht 

(1) Das Land gewährt der Freiheit, den jüdischen Glauben zu bekennen und auszuüben, den  

gesetzlichen Schutz. 

(2) Die IRG Baden und die IRG Württembergs ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten 

selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. 

Artikel 2 Jüdische Feiertage 

(1) Die ungestörte Religionsausübung an den jüdischen Feiertagen wird gewährleistet. 

Jüdische Feiertage sind: 

1. Rosh Haschana (Neujahrsfest) 

2. Jom Kippur (Versöhnungstag) 

3. Sukkot (Laubhüttenfest) 

4. Schemini Azereth (Schlussfest) 

5. Simchat Thora (Fest der Gesetzesfreude) 
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 Noch nicht in Kraft getreten. 



6. Pessach (Fest zum Auszug aus Ägypten) 

7. Schawuot (Wochenfest) 

Die Regelungen des § 4 Abs. 2 des Feiertagsgesetzes über die kirchlichen Feiertage gelten 

entsprechend. 

Die Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern an den jüdischen Feiertagen wird in der 

Schulbesuchsverordnung geregelt. 

(2) Die Daten der Feiertage bestimmen sich nach dem jüdischen Kalender unter Beachtung der 

allgemein geltenden Kalenderregeln. 

Artikel 3 Jüdische Religion und Seelsorge 

(1) Die IRG Baden und die IRG Württembergs haben das Recht, für die religiöse und seelsorgerliche 

Betreuung ihrer Mitglieder Landesrabbiner, Gemeinderabbiner, Gemeindekantoren, 

Religionslehrerbeauftragte und Religionslehrer zu beschäftigen. 

(2) In öffentlichen Krankenhäusern, Heimen, Justizvollzugsanstalten und ähnlichen öffentlichen 

Einrichtungen sowie bei der Polizei haben die IRG Baden und die IRG Württembergs das Recht, 

seelsorgerlich tätig zu sein. 

(3) Seelsorgerinnen und Seelsorger und ihre Gehilfinnen und Gehilfen sind auch in Verfahren, die 

dem Landesrecht unterliegen, berechtigt, das Zeugnis über dasjenige zu verweigern, was ihnen in ihrer 

Eigenschaft als Seelsorgerinnen und Seelsorger anvertraut worden ist. 

Artikel 4 Religionsunterricht 

(1) Der jüdische Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird 

unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der IRG Baden 

und der IRG Württembergs von deren Bevollmächtigten erteilt und beaufsichtigt. 

(2) Die Erteilung des jüdischen Religionsunterrichts setzt eine Bevollmächtigung durch die IRG  

Baden bzw. die IRG Württembergs voraus. Die Voraussetzungen für die Bevollmächtigung der 

Lehrkräfte zur Erteilung des jüdischen Religionsunterrichts werden von der IRGBaden bzw. der IRG 

Württembergs bestimmt. 

(3) Zur Erteilung des Religionsunterrichts können neben Geistlichen Lehrkräfte mit staatlicher oder 

staatlich anerkannter Ausbildung zugelassen werden. Die Richtlinien für die Ausbildung und den 

Nachweis der Eignung und Lehrbefähigung der Religionslehrkräfte werden zwischen dem zuständigen 

Ministerium und der IRG Baden bzw. der IRG Württembergs vereinbart. 

(4) Vertreterinnen und Vertreter der IRG Baden und der IRG Württembergs sind berechtigt, bei den 

Prüfungen für das Fach Jüdische Religionslehre mitzuwirken. 

Artikel 5 Körperschaftsrechte 

(1) Die IRG Baden und die IRG Württembergs sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

(2) Auf Antrag der IRG Baden bzw. der IRG Württembergs sind ihren Gliederungen die Rechte einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts zuzuerkennen und abzuerkennen. 



Artikel 6 Jüdische Bildungs- und Sozialeinrichtungen 

(1) Die IRG Baden und die IRG Württembergs haben das Recht, Ersatz- und Ergänzungsschulen 

sowie sonstige Bildungseinrichtungen zu errichten und zu betreiben. Sie haben das Recht, eigene 

Einrichtungen im Sozialbereich und im Gesundheitswesen zu unterhalten. 

(2) Landeszuschüsse für Schulen der IRG Baden und der IRG Württembergs nach Absatz 1 Satz 1 

richten sich nach dem Privatschulgesetz in der jeweils geltenden Fassung. Andere Einrichtungen nach 

Absatz 1 werden im Rahmen der allgemeinen staatlichen Förderung angemessen berücksichtigt. 

Artikel 7 Rundfunk 

(1) Das Land wirkt darauf hin, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die privaten 

Rundfunkveranstalter der IRG Baden und der IRG Württembergs angemessene Sendezeiten für die 

Übertragung religiöser Sendungen zur Verfügung stellen. 

(2) Es wird darauf bedacht bleiben, dass in den Programmen die sittlichen und religiösen 

Überzeugungen der jüdischen Bevölkerung geachtet werden und das Leben der IRG Baden und der 

IRG Württembergs in den Eigensendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angemessen 

berücksichtigt wird. 

(3) Das Land wirkt ferner darauf hin, dass in den Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks und im Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg die IRG 

Baden und die IRG Württembergs angemessen vertreten sind. 

Artikel 8 Jüdische Friedhöfe 

(1) Die jüdischen Friedhöfe genießen den gleichen Schutz wie die Gemeindefriedhöfe und die 

kirchlichen Friedhöfe. 

(2) Die IRG Baden und die IRG Württembergs sowie ihre Gliederungen haben das Recht, im Rahmen 

der Gesetze neue jüdische Friedhöfe anzulegen und bestehende zu erweitern. 

(3) Das Land bekennt sich zu seiner Mitverantwortung für die Erhaltung und Pflege der verwaisten 

jüdischen Friedhöfe und unterstützt diese im Rahmen bestehender Abkommen. 

Artikel 9 Denkmalpflege 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben bei jüdischen Denkmalen, die kultischen Handlungen zu 

dienen bestimmt sind, die Belange der IRG Baden und der IRG Württembergs vorrangig zu beachten. 

(2) Das Land nimmt bei der Förderung der Denkmalerhaltung und -pflege auf die besonderen Belange 

der IRG Baden und der IRG Württembergs Rücksicht und wird sie bei der Vergabe der Mittel 

angemessen berücksichtigen. Es setzt sich dafür ein, dass sie auch von solchen Einrichtungen und 

Behörden Fördermittel erhalten, die auf nationaler und internationaler Ebene auf dem Gebiet der 

Kultur- und Denkmalpflege tätig sind. 

Artikel 10 Zuschüsse des Landes und sonstige Leistungen 

(1) Die bisherigen freiwilligen Leistungen werden mit dem Staatsvertrag umfassend und abschließend 

auf eine vertragliche Grundlage gestellt. 

(2) Das Land zahlt für religiös-kulturelle Belange an die IRG Baden und die IRG Württembergs ab  



dem Jahr 2010 jeweils 750 Euro pro Mitglied. Dieser Betrag wird vom Jahr 2011 bis 2015 jährlich mit 

1,5 % dynamisiert. 

(3) Verändert sich aufgrund allgemeiner Besoldungsanpassungen die Besoldung der Beamtinnen und 

Beamten des Landes, so verändert sich ab dem 1. Januar 2016 die Höhe der in Absatz 2 genannten 

Staatsbeiträge entsprechend. 

(4) Für die Entwicklung des deutsch-jüdischen Kulturerbes erhalten die IRG Baden und die IRG 

Württembergs jeweils 

a) im Jahr 2010 500 000 Euro 

b) im Jahr 2011 625 000 Euro 

c) im Jahr 2012 750 000 Euro 

d) im Jahr 2013 875 000 Euro 

e) ab dem Jahr 2014 1 000 000 Euro 

(5) Der Gesamtbetrag der Staatsbeiträge nach Absatz 2 und 4 wird in elf Monatsraten von je 8,3 vom 

Hundert der (voraussichtlichen) Staatsbeiträge - abgerundet auf den nächsten durch 10 000 teilbaren 

Betrag - und einer Schlusszahlung in Höhe der Differenz zu dem nach Absatz 2 und 4 jährlich zu 

zahlenden Betrag an die IRG Baden und die IRG Württembergs ausgezahlt. 

(6) Unberührt bleiben Leistungen, die nach Maßgabe der allgemein geltenden Gesetze oder aufgrund 

von Vereinbarungen mit dem Bund und den Ländern gewährtwerden. Dazu gehören vor allem die 

staatlichen Leistungen zur dauernden Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe in Baden-Württemberg 

(Artikel 8 Absatz 3) sowie die staatlichen Leistungen zur Unterbringung und Betreuung jüdischer 

Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion. 

(7) Die Ersatzleistungen für den Religionsunterricht bleiben von den Regelungen dieses Vertrages 

unberührt. 

Artikel 11 Gebührenbefreiung 

Die auf Landesrecht beruhenden Befreiungen und Ermäßigungen von Kosten, Gebühren und Auslagen 

bleiben der IRG Baden und der IRG Württembergs und ihren Gliederungen mit dem Status einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts in gleichem Umfang wie dem Land erhalten. 

Artikel 12 Zusammenwirken 

Die Landesregierung und die IRG Baden und die IRG Württembergs werden zur Pflege und 

Vertiefung ihrer Beziehungen regelmäßige Begegnungen anstreben. Sie werden sich vor der Regelung 

von Angelegenheiten, die ihr Verhältnis zueinander berühren, miteinander ins Benehmen setzen. 

Artikel 13 Vertragsauslegung und -anpassung 

(1) Die Vertragsparteien werden eine in Zukunft zwischen ihnen etwa entstehende 

Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrags auf freundschaftliche 

Weise beseitigen. 

(2) Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, sich 

seit Abschluss des Vertrags so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der 



ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so werden die Vertragsparteien versuchen, 

auf freundschaftliche Weise eine Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse zu 

erreichen. 

Artikel 14 Inkrafttreten 

Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung der Landesregierung und des Landtags sowie der 

satzungsgemäß zuständigen Gremien der IRG Baden und der IRG Württembergs. Der Vertrag tritt am 

Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird im 

Gesetzblatt des Landes Baden-Württemberg und in den jeweiligen Veröffentlichungsorganen der IRG 

Baden und der IRG Württembergs bekannt gemacht. 

Stuttgart, den 18. Januar 2010 

Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 

Günther H. Oettinger 

Der Geschäftsführende Vorstand der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden 

Mikhail Kats 

David Seldner 

Wolfgang Fuhl 

Der Vorstand der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs 

Barbara Traub 

Susanne Jakubowski 

Michael Kashi 

 

Schlussprotokoll zum Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit der Israelitischen 

Religionsgemeinschaft Baden und der Israelitischen Religionsgemeinschaft 

Württembergs vom 18. Januar 2010 

Zu dem am heutigen Tage geschlossenen Vertrag des Landes Baden-Württemberg mit der 

Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und der Israelitischen Religionsgemeinschaft 

Württembergs sind folgende ergänzende Erläuterungen und Hinweise vereinbart worden, die einen  

integrierenden Bestandteil des Vertrages bilden: 

Zu Artikel 1 Glaubensfreiheit und Selbstbestimmungsrecht 

Die Bestimmung bestätigt in Absatz 1 die verfassungsrechtlich gewährleistete Glaubensfreiheit. Der 

gesetzliche Schutz umfasst auch angemessene Sicherheitsmaßnahmen. 

Absatz 2 bekräftigt das Selbstbestimmungsrecht, das nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit 

Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung allen Religionsgesellschaften zusteht. 

Zu Artikel 2 Jüdische Feiertage 

Mit dieser Bestimmung werden die genannten jüdischen Feiertage als kirchliche Feiertage im Sinne 

des Feiertagsgesetzes geschützt. Entsprechend der Regelung in § 4 Absatz 2 Feiertagsgesetz soll die 

Teilnahme des dort genannten Personenkreises am Gottesdienst ermöglicht werden. Einer Befreiung 

vom Schulbesuch an jüdischen Feiertagen trägt § 4 Absatz 2 der Schulbesuchsverordnung bereits  



Rechnung. 

Die Feiertage sind im Einzelnen 

zu Ziffer 1: Zwei Tage am 1. und 2. Tischri, beginnend am Vorabend 

zu Ziffer 2: Ein Tag am 10. Tischri, beginnend am Vorabend 

zu Ziffer 3: Zwei Tage am 15. und 16. Tischri, beginnend am Vorabend 

zu Ziffer 4: Ein Tag am 22. Tischri, beginnend am Vorabend 

zu Ziffer 5: Ein Tag am 23. Tischri, beginnend am Vorabend 

zu Ziffer 6: a) Zwei Tage am 15. und 16. Nissan, beginnend am Vorabend 

 b) Zwei Tage am 21. und 22. Nissan, beginnend am Vorabend 

zu Ziffer 7: Zwei Tage am 6. und 7. Siwan, beginnend am Vorabend. 

Die Daten sind dem Kultusministerium zwei Jahre im Voraus mitzuteilen. 

Zu Artikel 3 Jüdische Religion und Seelsorge 

Absatz 1 gewährleistet das Recht der kultischen und seelsorgerischen Betreuung von Mitgliedern der 

IRG Baden und der IRG Württembergs. 

Zu Absatz 2: Nähere Einzelheiten, insbesondere auch zum Kreis der berechtigten Personen, können 

erforderlichenfalls für die Polizeiseelsorge mit dem Innenministerium und für die Anstaltsseelsorge 

mit dem Justizministerium vereinbart werden. 

Zu Artikel 4 Religionsunterricht 

Die Vorschrift nimmt geltendes Verfassungs- und Landesrecht zum Religionsunterricht an 

öffentlichen Schulen des Landes auf. 

Zu Artikel 5 Körperschaftsrechte 

Die Bestimmung weist auf den Körperschaftsstatus beider Religionsgemeinschaften gemäß Artikel 

137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung hin und nimmt in Absatz 2 die Regelung des § 24 Absatz 1 

Satz 1 des Kirchensteuergesetzes Baden-Württemberg auf, wonach Gliederungen einer 

Religionsgemeinschaft auf deren Antrag Körperschaftsrechte zuzuerkennen sind. Dies gilt nach der 

Rechtsprechung entsprechend für die Aberkennung des Körperschaftsstatus einer Gliederung auf 

Antrag der Religionsgemeinschaft. 

Zu Artikel 6 Jüdische Bildungs- und Sozialeinrichtungen 

Die Bestimmung verweist bezüglich der Förderung der genannten Einrichtungen auf die geltende 

Rechtslage, insbesondere die Regelungen des Privatschulgesetzes. 

Zu Artikel 7 Rundfunk 

Die Bestimmung ist angelehnt an Artikel 14 des Evangelischen Kirchenvertrags vom 10. April 2008. 

Bei den Verhandlungen zu diesem Vertrag wurde der IRG Baden und der IRG Württembergs seitens 

des Landes zugesagt, das Anliegen einer Vertretung beider Religionsgemeinschaften im Rundfunkrat 



des Südwestrundfunks bei einer der nächsten Verhandlungen zum SWR-Staatsvertrag des Landes 

Baden-Württemberg mit Rheinland-Pfalz einzubringen. 

Zu Artikel 8 Jüdische Friedhöfe 

In Absatz 1 werden die jüdischen Friedhöfe in den Schutzrahmen kommunaler und kirchlicher 

Friedhöfe einbezogen. 

Absatz 2 enthält das Recht der IRG Baden und der IRG Württembergs und ihrer Gliederungen, im 

Rahmen der Gesetze eigene Friedhöfe anzulegen und zu erweitern. Erweiterungen auf verwaisten 

jüdischen Friedhöfen bedürfen erforderlichenfalls besonderer Regelungen. 

In Absatz 3 wird Bezug genommen auf die Absprache des Bundes mit den Ländern vom 21. Juni 1957 

betreffend die praktische Durchführung der Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe. 

Zu Artikel 9 Denkmalpflege 

Diese Bestimmung schreibt - analog zum Evangelischen Kirchenvertrag vom 10. April 2008 - die 

vorrangige Beachtung kultischer Belange bei der Denkmalerhaltung und -pflege fest. Gleichzeitig 

werden die IRG Baden und die IRG Württembergs in die allgemeine denkmalpflegerische 

Förderpraxis - auch auf internationaler Ebene - einbezogen. 

Zu Artikel 10 Zuschüsse des Landes und sonstige Leistungen 

Zu Abs. 1: Die Staatsbeiträge nach diesem Vertrag sind ausschließlich zur Förderung der 

satzungsgemäßen Zwecke der IRG Baden und der IRG Württembergs und ihrer Untergliederungen 

bestimmt. 

Die IRG Baden und die IRG Württembergs übersenden bis spätestens 1. Juni des Folgejahres eine 

Fertigung ihres jeweiligen testierten Jahresabschlusses. 

Zu Abs. 2: Der Staatsbeitrag für religiös-kulturelle Belange der IRG Baden und der IRG 

Württembergs errechnet sich aus der Mitgliederzahl zum 31. Dezember 2008 (IRG Baden: 5090; IRG 

Württembergs: 3104) und einer Pauschale pro Mitglied in Höhe von 750 Euro, die in den Jahren 2011 

bis 2015 mit jährlich 1,5 % dynamisiert wird (750 € x 1,5 %). 

Im Einzelnen zahlt das Land folgende Staatsbeiträge für religiös-kulturelle Belange 

an die IRG Baden 

a) im Jahr 2010 3 817 500 Euro 

b) im Jahr 2011 3 874 763 Euro 

c) im Jahr 2012 3 932 890 Euro 

d) im Jahr 2013 3 991 883 Euro 

e) im Jahr 2014 4 051 742 Euro 

f) im Jahr 2015 4 112 516 Euro, 

an die IRG Württembergs 



a) im Jahr 2010 2 328 000 Euro 

b) im Jahr 2011 2 362 920 Euro 

c) im Jahr 2012 2 398 368 Euro 

d) im Jahr 2013 2 434 343 Euro 

e) im Jahr 2014 2 470 846 Euro 

f) im Jahr 2015 2 507 908 Euro. 

Der Berechnung des Staatsbeitrages für religiös-kulturelle Belange liegt eine angenommene Erhöhung 

des Grundgehaltssatzes und des Familienzuschlags der Eckperson (Schlussprotokoll zu Absatz 3) um 

1,5 vomHundert zugrunde. Sollte die tatsächliche Erhöhung des Grundgehaltssatzes und des 

Familienzuschlags der Eckperson ab dem Jahre 2011 mindestens 2 vom Hundert betragen, so wird die 

dort genannte Höhe der Staatsbeiträge um die sich aus der angenommenen Erhöhung des 

Grundgehaltssatzes und des Familienzuschlags der Eckperson ab dem Jahre 2011 ergebende Erhöhung 

der Staatsbeiträge vermindert und dieser Betrag entsprechend der Erhöhung der Besoldung ab dem 

Jahre 2011 gemäß Schlussprotokoll zu Absatz 3 erhöht. 

Zu Abs. 3: Als Berechnungsgrundlage für Änderungen der Höhe der Staatsbeiträge für religiös-

kulturelle Belange dient die Veränderung der Besoldung für das erste Beförderungsamt für den 

höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst (Besoldungsgruppe A 14 Bundesbesoldungsordnung, 

Dienstaltersstufe 6, verheiratet, ein Kind, zuzüglich der Zuführung zur Versorgungsrücklage 

[Eckperson]). Bei strukturellen Veränderungen des Besoldungsrechts ist die Berechnungsgrundlage 

durch Vereinbarung zwischen dem Kultusministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 

und der IRG Baden bzw. der IRG Württembergs so anzupassen, dass sich die Höhe der Staatsbeiträge 

hierdurch nicht verändert. 

Zu Abs. 4: Mit dem in Abs. 4 genannten Staatsbeitrag ist auch der bisherige Zuschuss des 

Innenministeriums zu den Personalkosten einer Betreuungskraft für die verwaisten jüdischen 

Friedhöfe im Bereich der IRG Baden abgegolten. 

Die Leistungen des Bundes nach der Vereinbarung vom 21. Juni 1957 bleiben davon unberührt. 

Mit dem Staatsbeitrag nach Abs. 4 ist auch die derzeitige Förderung des Baus jüdischer 

Gemeinderäume der IRG Baden in Höhe von jährlich 160 000 Euro bis einschließlich 2013 

abgegolten. 

Zu Abs. 5: Soweit für das Jahr 2010 vor dem Inkrafttreten des Staatsvertrags auf der Grundlage der 

bisherigen Förderung Zahlungen an die IRG Baden und die IRG Württembergs geleistet werden, 

gelten diese als Monatsraten im Sinne von Artikel 10 Absatz 5 und werden insoweit bei der Ermittlung 

der Schlusszahlung für das Jahr 2010 berücksichtigt. 

Stuttgart, den 18. Januar 2010 

Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 

Günther H. Oettinger 

Der Geschäftsführende Vorstand der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden 

Mikhail Kats 



David Seldner 

Wolfgang Fuhl 

Der Vorstand der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs 

Barbara Traub 

Susanne Jakubowski 

Michael Kashi 


